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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.07.2025 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

laut Drucksache 1361/24 ist der Kneippverein für die regelmäßige Pflege und Reinigung ist des 

Beckens verantwortlich. 

"Die Frequentierung der Tretanlage und auch deren sach- und fachgerechter Gebrauch sind 

maßgeblich an die Beschaffenheit der Wasserqualität gekoppelt." 

"Der permanente Wasserdurchfluss gewährleistet entsprechend eine gute Wasserqualität. Eine 

regelmäßige Kontrolle der Wassertemperatur und der Durchflussrate stellen hierbei wichtige 

Parameter im Betrieb einer Tretanlage dar." 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Gibt es eine schriftliche Vereinbarung oder einen Vertrag zur Reinigung des Beckens mit 

dem Kneippverein, wenn ja, wie wird die Reinigung sach- und fachgerecht hergestellt und 

finanziert, wie ist die Vereinbarung bzw. der Vertrag ausgestaltet, wenn nein warum nicht? 

Bitte begründen. 

2. Mit welchen Geräten erfolgt die Reinigung durch wen, in welchem Zyklus? Bitte 

begründen. 

3. Wie wird der Zustand des Kneippbeckens seitens der Verwaltung derzeit eingeschätzt? 

Bitte begründen. 
Anlagenverzeichnis 

 

 

11.07.2025, gez. i. A. xxxxxxxx  

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion Die Linke, Frau Stange 
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